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Norm

AuslBG §28 Abs1 Z1 lita;

VStG §9 Abs2;

VStG §9 Abs3;

VStG §9 Abs4;

Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Eine Urkunde, die zwar einen Zustimmungsnachweis des verantwortlichen Beauftragten und eine dementsprechende

Anordnungsbefugnis enthält, die jedoch nur ganz allgemein auf den Bereich des zugewiesenen Arbeitsbereiches (zB

Baustelle) verweist, woraus nicht abgeleitet werden kann, daß die gegenständliche Baustelle tatsächlich zu diesem

Arbeitsbereich zählt, reicht ihrem Inhalt nach nicht zum Nachweis dafür aus, daß der Betro>ene zum verantwortlichen

Beauftragten für die gegenständliche Baustelle bestellt worden ist. Sollte die Unzulänglichkeit des Urkundentextes

hinsichtlich der räumlichen Abgrenzung der jeweils betro>enen Baustelle tatsächlich auf die Rechtsauskunft eines

Organs der zuständigen Behörde zurückgehen, dann wäre dieser Umstand geeignet, das Verschulden des

Unternehmers im Ergebnis zur Gänze oder zumindest seiner Schwere nach in Zweifel zu ziehen (hier hat der

Unternehmer eingewendet, die Formulierung der Bestellungsurkunde sei mit einem hohen, für Angelegenheiten des

AuslBG befaßten Beamten der Behörde VORHER abgesprochen und von diesem gutgeheißen worden).
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